
21.11.2008 Hutterer

��������	�
�
�
��
	�
�����	�
�	������������

������
�����������
���������
 ���!���"�����#�$�

�%&�
�!�
��������	�
�'�
��
	�
�����	
�������	

���������������	
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Allgemeine PflichtenAllgemeine Pflichten

• Information, Unterweisung

• SVP

• Präventivdienste

• ASA

• Evaluierung
• Koordination

Bauliche MaBauliche Ma ßßnahmennahmen

• Arbeitsräume

• Fluchtwege

PrPrüüff--, Aufzeichnungs, Aufzeichnungs --
und Meldepflichtenund Meldepflichten

Anforderungen an Anforderungen an 
BildschirmarbeitsplBildschirmarbeitspl äätzetze

Organisation

Start

Ziel

<= steuern

Verantwortung

News
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•• Allgemeine Arbeitgeberpflichten
• Pflichten der ArbeitnehmerInnen
• Information, Unterweisung
• Sicherheitsvertrauenspersonen
• Präventivdienste
• Arbeitsschutzausschuss
• Evaluierung
• Koordination, Überlassung
• Arbeitsstätten
• Arbeitsmittel
• Arbeitsstoffe
• Arbeitsvorgänge

ArbeitnehmerInnenschutzgesetzArbeitnehmerInnenschutzgesetz
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BeauftragteBeauftragte
- Brandschutz
- Ersthelfer
- Gefahrgutbeauftragte
- Giftbeauftragte



21.11.2008 Hutterer

 

Allgemeine ArbeitgeberpflichtenAllgemeine Arbeitgeberpflichten
- Umfassende Vorsorge
- Besondere Vorsorge für ernste Gefahren
- Gefahren ermitteln und beurteilen
- Maßnahmen festlegen und dokumentieren
- sich informieren
- Verbesserung der Arbeitsbedingungen
- Aufsichtsperson bestellen
- eigenes Verhalten
- Beim Einsatz der ArbeitnehmerInnen auf  Eignung, Kenntnisse,

Schwächen achten

Pflichten der ArbeitnehmerInnenPflichten der ArbeitnehmerInnen

- Meldepflicht von Unfällen
- Anwendung der Schutzmaßnahmen entsprechend der Unterweisung

(z.B.: Prüfen von Arbeitsmitteln auf offenkundige Mängel)
- ordnungsgemäßes Benutzen der Schutzvorrichtungen
- durch Alkohol, Arzneimittel oder Suchtgift dürfen andere Personen nicht

gefährdet werden
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InformationInformation
Umfassendes Recht der ArbeitnehmerInnen auf Information in 
allen Angelegenheiten des Arbeitnehmerschutzes (über 
Gefahren und Maßnahmen zur Gefahrenverhütung) entweder 
direkt, oder wenn BR, dann an den BR oder SVP.

UnterweisungUnterweisung
Recht der ArbeitnehmerInnen auf Unterweisung (Schulung)

· regelmäßig, (Verordnung, Evaluierung)
· vor Aufnahme der Tätigkeit
· bei der Einführung von Arbeitsmitteln,

Arbeitsstoffen oder Arbeitsverfahren
· auf Arbeitsplatz und Aufgaben ausgerichtet
· Nachweislich; nicht unbedingt jährlich
· erforderlichenfalls schriftlich
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SicherheitsvertrauenspersonenSicherheitsvertrauenspersonen

Arbeitnehmervertreter mit besonderer FunktionArbeitnehmervertreter mit besonderer Funktion

• AN bzw. BR informieren, beraten, unterstützen

• Interessen der AN vertreten � AG, Behörden usw.
• auf das Vorhandensein der Schutzmaßnahmen achten und ggf. AG 

informieren
• haben mit SFK und AMED zusammenzuarbeiten
• sind in Angelegenheiten des Arbeitnehmerschutzes

anzuhören bzw. zu informieren
• sind bei Ausübung ihrer Tätigkeit weisungsfrei
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Sicherheitsvertrauenspersonen Sicherheitsvertrauenspersonen -- SVPSVP

Wenn keine Belegschaftsorgane errichtet sind, sind die 
SVP:

• zu hzu höörenren::
- bei der Planung und Einführung neuer Technologien

•• zu beteiligen:zu beteiligen:
- bei der Ermittlung und Beurteilung der Gefahren und der 
Festlegung der Maßnahmen

- bei der Planung und Organisation der Unterweisung,
- bei der Auswahl der persönlichen Schutzausrüstung

• zu beraten:zu beraten:
- die beabsichtigte Bestellung oder Abberufung von Sicherheits-
fachkräften, von Arbeitsmedizinern sowie von für die Erste Hilfe,
die Brandbekämpfung und Evakuierung zuständigen Personen,
außer oder wenn die Bestellung oder Abberufung im
Arbeitsschutzausschuss  behandelt wird.
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Unternehmen

Zentrale  90 AN

30 Verwaltung

60 Produktion

BR

51 AN

71 AN

55 AN28 AN

9 AN

60 AN

81401 - 2200

7901 - 1400

6701 - 900

5501 - 700

4301 - 500

3101 - 300

251 - 100

111 - 50

AN         SVP

3 x SVP für „Betrieb“, da 4 Arbeitsstätten > 50 AN => 4 x SVP + 2 SVP für Arbeitsstätte

�Ð284 AN
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BelegschaftsvertretungBelegschaftsvertretung

Bestellung von     PSA- Auswahl     SI+Ges-Dokumente
SFK, AMED         Evaluierung         Grenzwertüberschreitung

BR

SVP

BR &
SVP

In Betrieben ohne SVP und BR
ALLE Arbeitnehmer/innen

kein Betriebsrat BR kann Aufgabe 
übertragen
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§ 73 bzw 79 Abs. 1ASchG:

Arbeitgeber haben Präventivfachkräfte (SFK, AMED) zu bestellen.
Diese Verpflichtung ist, wenn ein Arbeitgeber nicht über entsprechend 
fachkundiges Personal verfügt, gemäß zu erfüllen:
1. durch Beschäftigung im Rahmen eines

Arbeitsverhältnisses
2. durch Inanspruchnahme „Externer“ oder
3. durch Inanspruchnahme eines Zentrums.

ArbeitnehmerInnenschutzgesetzArbeitnehmerInnenschutzgesetz
idF. BGBl. I Nr. 147/2006 (Art. 1)

Von der errechneten Präventionszeit: 
40 % für Sicherheitsfachkräfte

35 % für ArbeitsmedizinerInnen

25 % sonstige Fachleute, z.B. Chemiker, 
Toxikologen, Ergonomen, Arbeits-
psychologen oder SFK bzw. AM

Präventionszeit

1- 10 AN; Begehung alle 2 Jahre
11-50 AN; Begehung jährlich

1,2 Std./AN/Jahr Büroarbeitsplätze und 
vergleichbare Gefährdung

1,5 Std./AN/Jahr sonstige Arbeitsplätze

+ 0,5 Std./AN/Jahr für AN die mind. 50-
mal im Jahr Nachtarbeit (im Sinne 
NSchG) leisten
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PrPrääventivdiensteventivdienste sind hinzuzuziehen:

• in allen Fragen der Erhaltung und Förderung der Gesundheit am
Arbeitsplatz bzw. der Unfallverhütung

• bei der Planung von Arbeitsstätten,
• bei der Beschaffung oder Änderung von Arbeitsmitteln,
• bei der Einführung oder Änderung von Arbeitsverfahren und bei der

Einführung von Arbeitsstoffen,
• bei der Ermittlung und Beurteilung der Gefahren,
• bei der Festlegung von Maßnahmen zur Gefahrenverhütung,
• bei der Organisation der Unterweisung und bei der Erstellung von

Betriebsanweisungen und
• bei Verwaltungsverfahren.
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PrPrääventivdienste ventivdienste mmüüssenssen

� Aufzeichnungen über die geleistete Einsatzzeit, die durchgeführten
Tätigkeiten und durchgeführten Besichtigungen und Untersuchungen
sowie deren Ergebnisse führen 

� An den Sitzungen des Arbeitsschutzausschusses (ASA) teilzunehmen.

Bei Verhinderung schriftlicher Bericht über Tätigkeit samt
Vorschlägen zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen dem ASA 
übermitteln, der auch eine systematische Darstellung der
Auswirkungen ihrer Tätigkeit zu enthalten hat

Besteht kein ASA so ist jährlich ein zusammenfassenden Bericht über
ihre Tätigkeit samt Vorschlägen zur Verbesserung der
Arbeitsbedingungen vorzulegen, der auch eine systematische
Darstellung der Auswirkungen ihrer Tätigkeit zu enthalten hat.

� Die Berichte sind den Sicherheitsvertrauenspersonen (SVP) zu
übermitteln. Wenn keine SVP bestellt sind, ist dieser an geeigneter
Stelle zur Einsichtnahme durch die AN aufzulegen. 



21.11.2008 Hutterer

ASA MitgliederASA Mitglieder
- AG oder mit Vertretung beauftragte 

Person
- Verantwortlich Beauftragter

- SFK, AMED

- SVPs
- BR oder PV 

- eventuell: sonstige mit dem 
Arbeitnehmer- und  Umweltschutz 
befasste Personen, AI

ASA ASA ErgebnisprotokollErgebnisprotokoll
- Ort, Datum, Dauer

- Beratungsgegenstände

- Anwesende
- Unterschrift

- an alle Mitglieder des ASA 
versenden

- Arbeitsstätten > 100 AN
- wenn 3/4 Büroarbeitsplätze

erst ab 250 AN
2 x pro Kalenderjahr oder

wenn 1/3 der Mitglieder es 
verlangt

Arbeitsschutzausschuss (ASA)Arbeitsschutzausschuss (ASA)
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Evaluierung Evaluierung 
Gefahr

Arbeitsstoffe § 41 Abs. 1 ASchG
Hinsichtlich aller Arbeitsstoffe sich vergewissern,
ob es sich um gefährliche Arbeitsstoffe handelt.

Handhabung von Lasten § 64 Abs. 3 ASchG
Es sind die Merkmale der Last, der erforderliche körperliche Kraftaufwand, die 
Merkmale der Arbeitsumgebung und die Erfordernisse der Aufgabe zu 
berücksichtigen.

Bildschirmarbeit § 68 Abs. 1 ASchG
Insbesondere ist auf mögliche Beeinträchtigung des Sehvermögens sowie auf 
physische und psychische Belastungen Bedacht zu nehmen.

Lärm § 65 Abs.2 ASchG,
Es ist zu ermitteln, ob Arbeitnehmer einer Lärmgefährdung ausgesetzt sein 
können

Explosionsgefahren § 4 VEXAT
Es ist Wahrscheinlichkeit und Dauer des Auftretens sowie der zu erwartenden 
Auswirkungen von explosionsfähiger Atmosphäre ermittelt und beurteilt werden

Mutterschutz- und KJBG Evaluierung
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EvaluierungEvaluierung

• Sind alle Arbeitsplätze bzw. Arbeitsvorgänge und Gefahrenbereiche
erfasst?

• Kausalkette „Gefahr � Schutzziel � Maßnahme“ beachtet?
• Stand der Technik beachtet?
• Bei Planung & Beschaffung, => Beteiligungsverpflichtungen 

berücksichtigt?
• Information & Unterweisung durchgeführt? (auf Sprachenvielfalt und 

Verständlichkeit geachtet?)
• Prüfungen durchgeführt?
• Unterschiedliche Auswirkungen auf M/F berücksichtigt?
• Schutzbedürftige AN berücksichtigt?
• Koordination, Überlassung berücksichtigt?
• Freigabeprozeduren bei besonders gefährlichen Arbeiten festgelegt?
• Betriebsanweisungen erstellt?
• Maßnahmen: Termine?, Zuständigkeit?, Kontrolle?, Dokumentation?
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Sicherheitswidrige 
Zustände

Sicherheitswidriges 
Verhalten

Technik, Organisation Mensch

Worauf ist zu achten?Worauf ist zu achten?

VerhVerh äältnisprltnispr ääventionvention VerhaltensprVerhaltenspr ääventionvention
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Ersatz und Verbot von gefErsatz und Verbot von gef äährlichen hrlichen 
ArbeitsstoffenArbeitsstoffen

• Krebserzeugende, erbgutverändernde, fortpflanzungs-
gefährdende und biologische Arbeitsstoffe
der Gruppe 2, 3 oder 4

• bei vertretbarem Aufwand auch alle anderen
gefährlichen Arbeitsstoffe

dürfen nicht verwendet werden wenn ein
gleichwertiges Arbeitsergebnis erreicht werden kann:

- mit nicht gefährlichen Arbeitsstoffen oder

- weniger gefährliche Eigenschaften

o Verfahren ändern, wenn dadurch Gefahren verringert
werden können

o Im Zweifelsfall entscheidet die zuständige Behörde auf
Antrag des AI
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LagerungenLagerungen

• gesundheitsgefährdende, brand- und explosions-
gefährliche Arbeitsstoffe dürfen nicht gelagert
werden

- über Arbeitsplätzen
- in Ausfahrten
- in Durchgängen
- in Schleusen
- auf oder unter Stiegen, Laufstegen,

Podesten, Rampen
• im Gefahrenfall dürfen Fluchtwege, Ausgänge, Stiegen, Gänge oder 

sonstige Verkehrswege aufgrund der Lagerung nicht unbenutzbar
werden (dies gilt auch für Lagerräume - ev. Pufferräume)

• Trennung von im Brandfall miteinander reagierender Stoffe
• gesundheitsgefährdende, brand- und explosionsgefährliche 
Arbeitsstoffe dürfen nicht in Behältern von Lebens- und Genussmitteln 
gelagert werden
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Handhabung von LastenHandhabung von Lasten

8 Millionen
Krankenstandstage

pro Jahr
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Erfassung und Dokumentation der vier Leitmerkmale
• Zeitdauer/Häufigkeit,
• Lastgewicht,
• Körperhaltung und
• Ausführungsbedingungen.

Aus den Einschätzungen dieser Leitmerkmale wird ein Risikowert 
errechnet, der Werte von 2 bis ca. 80 annehmen kenn. Rein rechnerisch 
sind höhere Punktwerte möglich, praktisch jedoch nicht erreichbar. Dabei 
gelten Werte bis 25 als praktisch sicher. Werte oberhalb 50 als stark 
risikobehaftet. Im Bereich von 25 bis 50 ist die Risikoabschätzung unter 
Berücksichtigung der individuellen Belastbarkeit
der Beschäftigten vorzunehmen.

Leitmerkmalmethode zur BeurteilungLeitmerkmalmethode zur Beurteilung
von Heben, Halten, Tragen von Lastenvon Heben, Halten, Tragen von Lasten
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LLäärm rm (VOLV, BGBl. II Nr. 22/2006)

Auslösewert sollte, soweit dies nach dem Stand der Technik möglich ist, nicht 
überschritten werden, wobei die individuelle Wirkung von persönlicher 
Schutzausrüstung nicht zu berücksichtigen ist => LA,EX,8h = 80 dB.

Beurteilungspegel für spezielle Räume, wobei die von außen einwirkenden 
Geräusche, wie Lärm aus anderen Räumen, Nachbarschaftslärm, 
Verkehrslärm, Fluglärm, Lärm von einer Baustelle, in die Bewertung 
einzubeziehen sind: 

• LA,r = 50 dB in Räumen, in denen überwiegend geistige Tä tigkeiten
ausgeführt  werden; 

• LA,r = 65 dB in Räumen, in denen einfache Bürotätigkeite n oder 
vergleichbare Tätigkeiten ausgeführt werden; 

• LA,r = 50 dB ortsbezogen, in Aufenthalts- und Bereitschaf tsräumen,
Sanitätsräumen und Wohnräumen

Expositionsgrenzwert darf nicht überschritten werden => LA,EX,8h = 85 dB

70dB statt 65dB gelten weiterhin für bestehende Arbeitsräume mit einfachen 
Bürotätigkeiten
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LLäärmrm 3 3 dB(AdB(A) Zunahme: Verdopplung der Geh) Zunahme: Verdopplung der Gehöörgefrgefäährdunghrdung
3 3 dB(AdB(A) Abnahme: Halbierung der Geh) Abnahme: Halbierung der Gehöörgefrgefäährdunghrdung

Summenpegel     L = 10 lg(S 10 Li/10), Li =>Einzelpegel

Beispiel 1: 2 Quellen mit je 50 dB
L = 10 lg(10 50/10 + 10 50/10) = 10 lg (2x 10 50/10) = 53 dB

Beispiel 2: Quelle 1 mit 70 dB(A) und Quelle 2 mit 60 dB
L = 10 lg(10 70/10 + 10 60/10) = 70,4 dB
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Technische MaTechnische Ma ßßnahmennahmen

Bauliche Schallschutzmaßnahmen
betreffen Gebäude und Gebäudeteile, die durch Dämmung - diverse 
Schalldämmmaße (R) - Schallpegelminderungen in angrenzenden 
Räumen bewirken. Das Schalldämmmaß (R) kennzeichnet die 
Schalldämmung eines Bauteils - Verhinderung des Schalldurchtrittes 
durch Bauteile - und gibt an, welche Schallpegelminderung durch ein 
Bauteil (Wand, Decke, Boden, Tür, Fenster) bewirkt wird.

Raumakustische Maßnahmen müssen gesetzt werden, wenn 
damit unterschritten werden kann

• die jeweilige Expositionsgrenze für bestimmte Räume (§ 5),
• bei gehörgefährdendem Lärm der Expositionsgrenzwert

Raumakustische Maßnahmen
sind Maßnahmen an den Begrenzungsflächen von Räumen (Wänden, 
Decken, Böden) um die Schallreflexionen innerhalb eines Raumes zu 
mindern. Kenngröße ist der Schallabsorptionsgrad (Schallschluckgrad) � . 
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GesundheitsGesundheits üüberwachung am Arbeitsplatzberwachung am Arbeitsplatz
(VGÜ) BGBl. Nr. 27/97 i.d.F. BGBl. II Nr. 22/2006

§ 2 Eignungs- und Folgeuntersuchungen gem. § 49 Abs. 1 ASchG
- Ausnahme: geschlossene Apparatur; Tätigkeiten < 1 Stunde/Tag

§ 3 Eignungs- und Folgeuntersuchungen gemäß § 49 Abs. 2 ASchG
- Tätigkeiten mit schweren Atemschutzgeräten (> 5 kg) und > als 30 

min/Tag
- Gasrettungsdienste
- Besonders belastende Hitze

§ 4 Untersuchung bei Lärm wenn 85 dBA überschritten werden.
§ 5 Auf Wunsch besondere Untersuchungen gem. § 51 ASchG 

- Eindeutig krebserzeugende Arbeitsstoffe
- Biologische Arbeitsstoffe der Gruppe 2, 3 und 4
- Bei regelmäßiger bzw. ab 30 Tagen/Kalenderjahr Nachtarbeit
- Bei 80 dBA
- Vibrationen, wenn Auslösewert überschritten
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Flachdächer müssen mitunter zu Reinigungs- und Wartun gsarbeiten 
(Reinigung, Service technischer Aufbauten, Schneeräum ung) von 
eigenen oder betriebsfremden Arbeitnehmer/innen begangen  
werden. 

ErlassErlass

Geregelt wird die Durchführung von technischen Schutzmaßnahmen
gegen Absturz , die Koordination bei der Beauftragung von Fremdunternehmen,
die Evaluierung der Absturzgefahr, die Verwendung von persönlicher
Schutzausrüstung und die Unterweisung der Arbeitnehmer/innen.

Weiters wird behandelt:
• Absturzgefahr ist im Randbereich von Flachdächern bei Arbeiten und 

zugehörigen Transportarbeiten anzunehmen, wenn keine abschließenden 
Geländer oder keine ausreichenden Attikahöhen (Dachrandhöhen) gegeben sind.

• Absturzgefahr besteht weiters bei Dachelementen (bspw. Oberlichten) für
die keine Belege vorhanden sind, die die Durchtrittsicherheit bestätigen.

• Erlass regelt nicht Arbeiten auf Baustellen (Bauarbeiten).
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Sauerstoffkonzentration 18 - 15 Vol %: . 
• In In „„ ArbeitsrArbeitsr ääumenumen ““ nicht zulnicht zul äässig.ssig.

• Dauer des Aufenthaltes in Räumen möglichst beschränken. Die max.
Beschäftigungsdauer pro AN nicht mehr als zwei Stunden täglich.

• Wenn technisch und mit vertretbarem Zeitaufwand möglich, ist vor
dem Betreten der Räume die Sauerstoffkonzentration auf mind. 18 
Vol % zu  erhöhen. 

• Entsprechende Messungen an repräsentativen Stellen und
Sauerstoffanzeige, Kennzeichnung sowie Maßnahmen für den Not-
und Rettungsfall.

• Besondere Information und Unterweisung der AN.

• Eignungs- und Folgeuntersuchungen (alle zwei Jahre)

Sauerstoffkonzentration <15 Vol % gilt zusätzlich:
• Beschäftigung nur mit unabhängig wirkender Atemversorgung.

Erlass
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Wenn Arbeitnehmer aus eigenem Antrieb auf Grund eigenmächtiger 
Handlungen gegen Arbeitnehmerschutz-vorschriften verstoßen, müsste 
ein entsprechendes, vom Arbeitgeber eingerichtetes Kontrollsystem 
greifen.

Die Arbeitnehmerschutzvorschriften sollen durch zB. Leichtsinn der 
Arbeitnehmer hervorgerufene, gefährliche Situationen und die daraus 
allenfalls resultierenden Folgen hintanhalten - wozu den Arbeitgeber die 
Pflicht zur Einrichtung eines wirksamen Kontrollsystems zur Einhaltung 
der Arbeitnehmerschutzvorschriften durch Arbeitnehmer trifft

EigenmEigenm äächtiges Verhaltenchtiges Verhalten
von Arbeitnehmernvon Arbeitnehmern
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• wie das Kontrollsystem im Einzelnen konkret funktionieren soll
• welche Maßnahmen von der Spitze der Unternehmens-
hierarchie vorgesehen sind, um das Funktionieren des
Kontrollsystems insgesamt zu gewährleisten.

Mangelndes Verschulden ist nur dann glaubhaft zu machen, wenn 
Maßnahmen getroffen wurden, die unter den vorhersehbaren 
Verhältnissen die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften mit gutem 
Grund erwarten lassen.

Die bloße Erteilung von Weisungen reicht nicht, entscheidend ist deren 
wirksame Kontrolle, wobei das bezügliche Kontrollsystem darzulegen ist.

KontrollsystemKontrollsystem
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§ 23. (1) Die Bestellung von verantwortlichen Beauftragten gemäß § 9 Abs. 2 
und 3 des Verwaltungsstrafgesetzes 1991 - VStG, BGBl. Nr. 52, i.d.g.F. für die 
Einhaltung von Arbeitnehmerschutzvorschriften und für die Einhaltung dieses 
Bundesgesetzes wird erst rechtswirksam, nachdem beim zuständigen 
Arbeitsinspektorat eine schriftliche Mitteilungschriftliche Mitteilung über die Bestellung samt einem 
Nachweis der ZustimmungNachweis der Zustimmung des/der Bestellten eingelangt ist. Dies gilt nicht für 
die Bestellung von verantwortlichen Beauftragten auf Verlangen der Behörde 
gemäß § 9 Abs. 2 VStG.

(2) Arbeitnehmer/innen können für die Einhaltung von 
Arbeitnehmerschutzvorschriften und für die Einhaltung dieses Bundesgesetzes 
zu verantwortlichen Beauftragten gemäß § 9 Abs. 2 und 3 VStG rechtswirksam 
nur bestellt werden, wenn sie leitende Angestellteleitende Angestellte sind, denen maßgebliche 
Führungsaufgaben selbstverantwortlich übertragen sind.

(3) Der Arbeitgeber/die Arbeitgeberin hat den Widerruf der Bestellung und das 
Ausscheiden von verantwortlichen Beauftragten nach Abs. 1 dem zuständigen 
Arbeitsinspektorat unverzüglich schriftlich mitzuteilen.

Bestellung von verantwortlichenBestellung von verantwortlichen
BeauftragtenBeauftragten
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www.arbeitsinspektion.gv.at
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Nach der ständigen Rechtsprechung des VwGH setzt eine 
rechtswirksame Bestellung von verantwortlichen Beauftragten 
jedenfalls eine eindeutige und zu keinen Zweifeln Anlass gebende 
Umschreibung des Verantwortungsbereiches voraus.

So hat der VwGH u.a. im Erkenntnis vom 1.4.1995, Zl. 94/02/0470, 
ausgesprochen, dass eine Bestellung nur dann wirksam ist, wenn für 
die - in räumlicher, sachlicher und allenfalls auch zeitlicher 
Hinsicht abgegrenzte – verwaltungsstrafrechtliche Verantwortlichkeit 
immer nur eine von vornherein feststehende Person in Betracht 
kommt.

Die Bestellung einer Stellvertretung des/der verantwortlichen 
Beauftragten (z.B. für den Krankheitsfall oder den Urlaub ) ist 
nicht zulässig.

Verantwortlich BeauftragteVerantwortlich Beauftragte
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Die Bestellung von Sicherheitsvertrauenspersonen berührt nicht die 
Verantwortlichkeit des Arbeitgebers für die Einhaltung der 
Arbeitnehmerschutzvorschriften.

Den Sicherheitsvertrauenspersonen kann die Verantwo rtlichkeit für die 
Einhaltung von Arbeitnehmerschutzvorschriften nicht  rechtswirksam 
übertragen werden .

Weder die Bestellung von Präventivfachkräften noch die Inanspruchnahme 
eines Präventionszentrums noch die Anwendung des Unternehmermodells 
gemäß § 78b enthebt die Arbeitgeber von ihrer Verantwortlichkeit für die 
Einhaltung der Arbeitnehmerschutzvorschriften.

Den Präventivfachkräften kann die Verantwortlichkei t für die Einhaltung 
von Arbeitnehmerschutzvorschriften nicht rechtswirk sam übertragen 
werden .

Weiters hat der VwGH (23.5.2006, Zl. 2005/02/0198, 0258) entschieden, dass 
eine als verantwortliche/r Beauftragte/r bestellte Person nicht rechtswirksam 
zur Sicherheitsvertrauensperson bestellt kann.

Verantwortlich BeauftragteVerantwortlich Beauftragte
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Anforderungen an ArbeitsrAnforderungen an Arbeitsr ääumeume

- Raumhöhe
- Bodenfläche und Luftraum
- Lichteintrittsflächen und Sichtverbindung
- Natürliche Lüftung bzw. mechanische Be- und Entlüftung
- Raumklima
- Beleuchtung

� möglichst gleichmäßig, möglichst farbneutral. Beleuchtungsstärke im ganzen Raum,
gemessen 0,85 m über dem Boden, mind. 100 lx (Allgemeinbeleuchtung)

� Arbeitsplätze erforderlichenfalls zusätzlich beleuchten, wobei auf den Stand der
Technik, die jeweilige Sehaufgabe und die möglichen Gefährdungen am Arbeitsplatz
Bedacht zu nehmen ist.

ÖÖNORM EN 12464 Licht und BeleuchtungNORM EN 12464 Licht und Beleuchtung-- Beleuchtung von Beleuchtung von 
ArbeitsstArbeitsstäättentten

ÖÖNORM EN 12665 Grundlegende Begriffe und Kriterien von NORM EN 12665 Grundlegende Begriffe und Kriterien von 
Anforderungen an die BeleuchtungAnforderungen an die Beleuchtung
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Entsprechendmax. 0,1 m/sec. (geringe Belastung)
max. 0,2 m/sec. (normale Belastung)
max. 0,35 m/sec. (hohe Belastung)

Luftgeschwindigkeit

19 – 25° C (geringe Bel.)
mind. 16 ° C (norm. Bel.)
mind. 12 ° C (hohe Bel.)

19 – 25° C (geringe Belastung)
18 – 24° C (normale Belastung)
mind. 12 ° C (hohe Belastung)

Klima

Entsprechend35 m³/Person (geringe Belastung)
50 m³/Person (normale Belastung)
70 m³/Person (hohe Bel.)

Lüftung – mechanisch,
wenn natürliche Lüftung 
nicht ausreicht

Entsprechend2 % der Bodenfläche
>10 m Raumtiefe - Querlüftung
> 500 m² - Dachlüftung

Lüftung – natürlich

mind. 100 Luxmind. 100 LuxBeleuchtungsstärke

Keine5 % der BodenflächeSichtverbindung

Keine10 % der BodenflächeBelichtung

Entsprechend12 m³/AN (geringe Belastung)
15 m³/AN (normale Belastung)
18 m³/AN (hohe Belastung)

Mindestluftraum

Entsprechend2,0 m², freie zusammenh. Fläche
8,0 m² für 1. AN
5,0 m² für jede/n weitere/n AN/in

Bodenfläche

2,1 m3,0 m
2,8 m bis 500 m² (geringe Belastung)
2,5 m bis 100 m² (geringe Belastung)

Raumhöhe

< 2 Std./AN> 2 Std./AN

Anforderungen an ArbeitsrAnforderungen an Arbeitsr ääumeume
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max.10m

Gesicherter 
Fluchtbereich: 
Konstruktion F 60; 
Türen: T 30,
(R 30),  B1, Q1, Tr1, 
geringe 
Brandlasten,
geeignete 
Rauchabzugs-
öffnungen;
bis ins sichere Freie

Verkehrsweg: bis 
zur ersten Türe, 
max. 10 m
Breite mind.
100 cm, darf auf
60 cm eingeengt 
werden
Ausgänge:
mind. 80 cm

bis max. 40 m
R 30

T 30

T
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ch
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cm

Fluchtweg: 120cm bis 120 Personen, 100cm bis 20 Per sonen
Fußboden, Wand- und Deckenoberflächen: B 1, Q1, Tr1

Notausgang: > als15 Personen in Fluchtrichtung öffn end; 120cm bis 120 Personen,
100cm bis 60 Personen, 90cm bis 40 Personen, 80cm b is 20 Personen

Das Fluchtwegekonzept der AStV (bis 5 Geschosse)Das Fluchtwegekonzept der AStV (bis 5 Geschosse)
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Öffentlicher Bereich Nicht-öffentlicher Bereich

Seminarraum

Büro

Foyer

Büro BüroMeeting-
Raum

Büro

EDV

Paniktür Notausgang

P
an

ik
tü

r

Planung von FluchtwegenPlanung von Fluchtwegen

Notausgangsverschluss nach  Notausgangsverschluss nach  
ÖÖNORM EN 179NORM EN 179

AnwendungsgebietAnwendungsgebiet : Geb: Gebääude, ude, 
die keinem die keinem ööffentlichen ffentlichen 
Publikumsverkehr unterliegen Publikumsverkehr unterliegen 
und in welchem und in welchem ortskundigeortskundige
Personen die Funktion der Personen die Funktion der 
FluchttFluchttüüren kennen.ren kennen.

PaniktPanikt üürverschluss nachrverschluss nach
ÖÖNORM EN 1125NORM EN 1125

AnwendungsgebietAnwendungsgebiet : Geb: Gebääude, die ude, die 
einem einem ööffentlichen Publikumsverkehr ffentlichen Publikumsverkehr 
unterliegen und in welchem unterliegen und in welchem 
ortsunkundigeortsunkundige Personen die Personen die 
Funktion der FluchttFunktion der Fluchttüüren nicht ren nicht 
kennen.kennen.
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Anforderungen an NotausgAnforderungen an Notausg äängenge
Alle AusgAlle Ausgäänge im Verlauf von Fluchtwegen inkl. Endausgangnge im Verlauf von Fluchtwegen inkl. Endausgang

• Jederzeit in der erforderlichen Breite benutzbar
• Leicht und ohne fremde Hilfsmittel zu Leicht und ohne fremde Hilfsmittel zu ööffnenffnen
• Nicht verstellt oder eingeengt
• Eindeutig erkennbar, sonst gekennzeichnet
• Nicht von Gegenständen begrenzt, die

leicht umgestoßen werden können

> 15 Personen: T> 15 Personen: Tüüren in Fluchtrichtung zu ren in Fluchtrichtung zu ööffnenffnen
• Automatische Türen:

- händisch leicht in Fluchtrichtung zu öffnen oder
- bei Störung selbsttätig öffnen und geöffnet bleiben

• Drehtüren sind als Notausgänge unzulässig

X

Automatische BrandschutzschiebetAutomatische Brandschutzschiebet üüren bis max.15 Personenren bis max.15 Personen
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Fluchtstiege an AuFluchtstiege an Au ßßenwenw äändennden

bei mehr als einem Obergeschoß ���� Türen T 30

Wand beidseitig der Stiege
mind. 3,0 m in F90, Fenster
mind. G 30 wenn
mehr als ein OG

nicht brennbares Material;
bei jeder Witterung gefahrlos
begehbar
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Sicherheitsbeleuchtung bzw.Sicherheitsbeleuchtung bzw.
OrientierungshilfenOrientierungshilfen

Sicherheitsbeleuchtung:
- Nicht natürlich belichtete Arbeitsräume und Fluchtwege
- Bei schwierigen Fluchtwegverläufen
- Bei besonderer Gefahr
- Aufgrund der Lage der Arbeitszeit

siehe auch: ÖNORM EN 1838
Angewandte Lichttechnik Notbeleuchtung
bzw. ÖVE/ÖNORM E 8002 

Orientierungshilfe:
- Zulässig bei „Keiner
Besonderen Gefahr“

- Selbst- bzw. nachleuchtend
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Sicherheitsbeleuchtung für Rettungswege

– Blendung niedrig halten
– Farbwiedergabeindex Ra mind. 40
– Nennbetriebsdauer: mind. 1 h
– geforderte Beleuchtungsstärke: 

50% innerhalb von 5 s, 100% innerhalb von 60 s

(ÖNORM EN 1838)
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Platzierung der Sicherheitsbeleuchtung

(ÖNORM EN 1838)
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Anordnung der Leuchten

Zwischen 1,8 m und 2,6 m über Fußboden

– nahe der im Notfall zu benutzenden 
Ausgänge, Notausgänge, Notabstiege, 
Notausstiege

– bei jeder horizontalen oder vertikalen 
Richtungsänderung des Fluchtweges

– nahe von Stiegen und Stufen, um alle 
Stufen zu beleuchten

– bei sonstigen Hindernissen
– nach Ausgängen, wenn im Freien 

Hindernisse (z.B. Stiegen) vorhanden 
sind.

(TRVB E 102 2005)

nahe = horizontaler 
Abstand von max. 2 m

Orientierungsleuchte
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Bodennahe nachleuchtende Leitsysteme

(TRVB E 102 2005)
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§ 26 Abs.3 ASchG
Es sind in ausreichender 
Anzahl Personen zu bestellen, 
die für die Erste Hilfe
zuständig sind.
Diese Personen müssen über 
eine ausreichende Ausbildung 
für die Erste Hilfe verfügen.
Es ist dafür zu sorgen, dass 
während der Betriebszeit 
entsprechend der Anzahl der 
in der Arbeitsstätte 
anwesenden Arbeitnehmer für 
die Erste Hilfe zuständige 
Personen in ausreichender 
Anzahl anwesend sind.

ArbeitnehmerInnenschutzgesetzArbeitnehmerInnenschutzgesetz
idFidF. BGBl. I Nr. 113/2006 (Art. 4) und BGBl. I Nr. 147/2006 (Art. 1. BGBl. I Nr. 113/2006 (Art. 4) und BGBl. I Nr. 147/2006 (Art. 1))

ArbeitsstArbeitsstäättenverordnung (ttenverordnung (§§ 40):40):
- 5 bis 19 AN eine Person
- eine Person je weitere 10 AN

In BIn Büüros oder vergleichbaren ros oder vergleichbaren 
ArbeitsstArbeitsstäätten:tten:

- 5 bis 29 AN eine Person
- + eine Person für weitere je 20 AN

Bauarbeiterschutzverordnung (Bauarbeiterschutzverordnung (§§ 31):31):
- bis 5 AN eine Person
- 19 bis 29 Arbeitnehmer zwei   

Personen
- eine Person je weiter 10 AN
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In Arbeitsstätten
• regelmäßig > 250 AN beschäftigt oder
• regelmäßig > 100 AN beschäftigt und aufgrund der Art 
der  Arbeitsvorgänge, Arbeitsverfahren, Arbeitsstoffe,  Arbeitsmittel
besondere Unfallgefahren bestehen.

Sie sind so zu gestalten, dass bei Unfällen oder plötzlichen 
Erkrankungen Erste Hilfe geleistet und eine ärztliche Erstversorgung 
durchgeführt werden kann.

- lichte Raumhöhe mind. 2,0 m 
- Telefon, eine Liege, Waschgelegenheit mit fließendem Kalt- und Warmwasser
- Raumtemperatur mind. 21°C 
- Toilette in der Nähe
- keine Beeinträchtigung durch andere Nutzung (z.B. Lagerungen)
- möglichst von allen Stellen der Arbeitsstätte mit einer Trage leicht zu erreichen
- nach Möglichkeit im Erdgeschoß
- als solche gekennzeichnet
- bei besonderen Verhältnisse (§ 12 Abs. 1 Z 1 bis 5) Zufahrtswege für Rettungskräfte

SanitSanit äätsrtsr ääumeume
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Neben der ArbeitsstNeben der Arbeitsst äättenverordnung sind ttenverordnung sind u.au.a. die Bestimmungen . die Bestimmungen 
der Bauordnungen und Feuerpolizeigesetze einzuhalten.der Bauordnungen und Feuerpolizeigesetze einzuhalten.

Eine wichtige Funktion des baulichen Brandschutzes ist die Verhinderung 
der Brand- und Rauchausbreitung in waagrechter und besonders in 
senkrechter Richtung, da sich ein Brand in Folge der Thermik am 
schnellsten nach oben ausbreitet.

Die bekanntesten baulichen Brandschutzmaßnahmen sind:
- Abstände zu Brandgefahren schaffen und einhalten

- Brandabschnitte bilden durch brandbeständige Umfassungswände und
Decken, Brandschutztüren, -klappen bzw. -abschottungen

- Fluchtwege und NotausgFluchtwege und Notausg äänge vorsehen, die auch beinge vorsehen, die auch bei
Brandeinwirkung benutzbar sindBrandeinwirkung benutzbar sind

- Brandgesicherte Lager für brennbare Güter

- Ordnungsgemäß errichtete und geprüfte Elektro- und Blitzschutzanlagen

Baulicher BrandschutzBaulicher Brandschutz
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Burgenländisches Feuerwehrgesetz 1994 (Bgld. FWG 199 4), LGBl. Nr. 49/1994 

Kärntner Feuerwehrgesetz (K-FWG), LGBl. Nr. 48/1990  

NÖ Feuerwehrgesetz (NÖ FG), 4400-0 (142/74)

O.ö. Feuerwehrgesetz (O.ö. FWG) LGBl. Nr. 111/1996

Salzburger Feuerwehrgesetz, LGBl. Nr. 59/1978 

Stmk: Landesfeuerwehrgesetz 1979, LGBl. Nr. 73/1979

Ti:  Landes-Feuerwehrgesetz 2001 (LFG 2001), LGBl. Nr. 92/2001 

Vo: Feuerpolizeiordnung, LGBl. Nr. 16/1949 

Wiener Feuerwehrgesetz, LGBl. Nr. 16/1957 

Landesrechtliche GrundlagenLandesrechtliche Grundlagen
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§ 25 Abs. 4 ASchG:
Arbeitgeber haben Personen zu bestellen, die für die 
Brandbekämpfung und Evakuierung der Arbeitnehmer zuständig 
sind.
Eine ausreichende Anzahl von Arbeitnehmern muss mit der 
Handhabung der Feuerlöscheinrichtungen vertraut sein.

Arbeitsstättenverordnung: Vorschreibung durch die Behörde notwendig
• Aufgrund der Arbeitsstoffe, Ausdehnung der Arbeitsstätte, 

Personenanzahl
• Ausbildung: nach den Richtlinien der Brandverhütungsstellen und 

Feuerwehrverbände
- Brandschutzbeauftragte    mind. 16 Stunden
- Brandschutzwart                mind. 6 Stunden
- Brandschutzgruppe           mind. 12 Stunden

ArbeitnehmerInnenschutzgesetzArbeitnehmerInnenschutzgesetz
idF.BGBl. I Nr. 113/2006 (Art. 4) und BGBl. I Nr. 147/2006 (Art. 1)
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Brandschutzbeauftragte sind zu folgenden Brandschutzbeauftragte sind zu folgenden 
Aufgaben heranzuziehen:Aufgaben heranzuziehen:

• Brandschutzordnung zu erstellen. 
• Brandschutzplan nach den einschlägigen

Regeln der Technik 
• Brandschutzbuch

- Ergebnisse der Eigenkontrolle
- Durchgeführte Überprüfungen
- Brandschutzübungen
- Brände

• Durchführung der Eigenkontrolle i.S.d. Regeln der Technik,
• Bekämpfung von Entstehungsbränden mit Mitteln der ersten und

erweiterten Löschhilfe, 
• Evakuierung der Arbeitsstätte und Vorbereitung eines allfälligen

Feuerwehreinsatzes
• Information der AN über das Verhalten im Brandfall,
• AN in Handhabung der Feuerlöschgeräte unterweisen
• mindestens einmal jährlich Brandalarm- und Räumungsübungen



21.11.2008 Hutterer

MaMaßßnahmen fnahmen f üür den Brandfallr den Brandfall

Anschlag über Verhalten im Brandfall

Geeignete LGeeignete Lööschhilfenschhilfen
- Handfeuerlöscher, Wasser, Decken, Sand

- In ausreichender Anzahl

- Jederzeit gebrauchsfähig, leicht erreichbar

- Aufstellungsorte gekennzeichnet

- ggf. unzulässig: Tetrachlorkohlenstoff, 
Halogenkohlenwasserstoffe und Kohlendioxid

Löschanlagen und Alarmanlagen 
- Bei Vorschreibung durch die Behörde
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StationStation ääre Lre L ööschanlagenschanlagen

• Eine Flutung der Räume darf nicht ohne das vorangehende
Ansprechen der Alarmanlage ausgelöst werden und

• das Löschmittel darf nicht unbemerkt aus den Vorratsbehältern in die
Atemluft gelangen. 

• Akustische und optische Signale in allen von der Flutung betroffenen
und angrenzenden Räumlichkeiten um AN zu warnen und
aufzufordern, diese sofort zu verlassen. Die Vorwarnzeit ist so zu
bemessen, dass die AN die Räume ohne Hast verlassen können,
mind. 10 sec.

• Überdruckklappen

• An Innen- und Außenseiten aller Türen zu den von einer Flutung
betroffenen Räumen muss ein Warnzeichen mit der Aufschrift:
XXXX LXXXX Lööschanlage. Bei Feueralarm oder Ausstrschanlage. Bei Feueralarm oder Ausströömen vonmen von
XXXX Raum sofort verlassen! Gesundheitsgefahr!XXXX Raum sofort verlassen! Gesundheitsgefahr!
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ÖÖNORM B 3807 vom 1.12.2002NORM B 3807 vom 1.12.2002
Äquivalenz - Brandschutzklassen
Der Zeitraum des Brandwiderstandes (30, 60, 90, 180 Minuten) wird jetzt 
unterteilt in 15, 20, 30, 45, 60, 90, 120, 180, 240 und 360 Minuten. Die 
Bauteilbezeichnungen wie zum Beispiel F = Bauteil oder T = Tür werden 
zum Beispiel ersetzt durch: 

StrahlungsbegrenzungW

RauchdichtheitS

(französisch = Resistance)TragfähigkeitR

(englisch = Mechanical)mechanische Einwirkung M

(französisch = Isolation)WärmedämmungI

Selbstschließende Eigenschaft G

(französisch = Étanchété)Raumabschluss E

(englisch = Closing)selbst schließende Ausrüstung C

alt neu
zB. T 60 EISC 60
zB. R 30 ESC 30
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ASchG (§ 67) Bildschirmarbeitsplätze.............bei denen das 
Bildschirmgerät und die Dateneingabetastatur oder sonstige 
Steuerungseinheit sowie gegebenenfalls ein Informationsträger 
eine funktionale Einheit bilden.

BS-V (§ 1) Der 2. Abschnitt gilt für Bildschirmarbeitsplätze

Bildschirm & Tastatur, Arbeitstisch und Arbeitsfläche, 
Arbeitsstuhl, Belichtung & Beleuchtung, Strahlung

Der 3. Abschnitt gilt für Bildschirmarbeit, das ist die Ausführung 
von Tätigkeiten wie Datenerfassung, Datentransfer, 
Dialogverkehr, Textverarbeitung, Bildbearbeitung oder 
CAD/CAM - Arbeiten an Bildschirmarbeitsplätzen ..............

Ermittlung & Beurteilung, Unterlagen, Pausen & Tätigkeitswechsel,

BildschirmarbeitBildschirmarbeit

�� wenn Twenn Täätigkeit nicht tigkeit nicht „„unwesentlichunwesentlich““(2h (2h 
durchgehend o.3h/tag) ist, auch:              durchgehend o.3h/tag) ist, auch:              

Augenuntersuchungen, Sehhilfen, PausenAugenuntersuchungen, Sehhilfen, Pausen
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Arbeitstisch:
ausreichend groß, abgerundete 
Kanten, reflexionsarme Oberfläche, 
event.höhenverstellbar, ausreichend 
großer Beinfreiraum

Arbeitsstuhl:
5 Rollen, verstellbare 
Sitzhöhe, Rückenlehne 
in Höhe und Neigung 
verstellbar, event. 
Fußstütze

Bildschirm:
Dreh- und neigbar, strahlungsarm, 
flimmerfrei, Positivdarstellung der 
Zeichen, Helligkeit bzw. Kontrast 
einstellbar

Tastatur:
getrennt vom
Bildschirm, neigbar,
matte Oberflächen, 
Beschriftung leicht
lesbar

Körperhaltung:
Schulter entspannt, Oberkörper aufrecht, 
Oberarme senkrecht, Unterarme und 
Handgelenke waagrecht

Belichtung und Beleuchtung:
Blickrichtung parallel zur 
Fensterfläche, 
Leuchtdichteunterschied 1:3:10, 
Vermeiden von Blendungen und 
Reflexionen

Beleghalter:
auf Wunsch

Sehabstand >50 cm
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UmgebungseinflUmgebungseinfl üüssesse

RaumklimaRaumklima

Temperatur 19 °bis 25°C
rel. Feuchtigkeit 40 bis 65 %
Luftgeschwindigkeit max. 0,1 m/sec.
Wärme- und Kältestrahlung vermeiden

LLäärmrm
Grenzwert 50 dBA
irrelevante Informationssignale vermeiden

BeleuchtungBeleuchtung
300 - 500 lx
gleichmäßig, flimmerfrei, blendfrei
ausgewogener Kontrast zwischen Bildschirm und Umgebung
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Zu vermeiden istZu vermeiden ist

Blendung
– Direktblendung (Fenster, Leuchten im Blickfeld)

– Reflexionsblendung (Reflexion von Flächen hoher 
Leuchtdichte)

Zu starke Kontraste
Die Helligkeitsunterschiede zwischen Arbeitsfeld und näherem 
Umfeld sollen das Verhältnis von 3:1, zwischen Arbeitsfläche 
(Arbeitsfeld und näheres Umfeld) und ausgedehnten Flächen der 
weiter entfernten Arbeitsumgebung von 10:1 nicht überschreiten
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AugenuntersuchungenAugenuntersuchungen

SehschSehsch äärfe und Untersuchung des Sehvermrfe und Untersuchung des Sehverm öögensgens :

– Vor Aufnahme der Tätigkeit und anschließend in 

Abständen von 3 Jahren

– Bei Auftreten von Sehbeschwerden

Untersuchungen durch:

– FachärztInnen für Augenheilkunde und Optometrie

– FachärztInnen für Arbeits- und Betriebsmedizin

– ÄrztInnen mit arbeitsmedizinischer Ausbildung

– OptikermeisterInnen (Sehschärfe)
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BildschirmbrilleBildschirmbrille

• Wenn Untersuchung ergibt, dass Sehhilfen notwendig sind

• Abstimmung auf die Arbeitsdistanz

• Abstimmung auf die physiologischen Gegebenheiten und die

pathologischen Befunde

• Gläser entspiegelt und nicht getönt

– Einstärkengläser

– Mehrstärkengläser

• Ist den ArbeitnehmerInnen kostenlos zur Verfügung zu stellen
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SoftwareSoftware --Ergonomie (Ergonomie ( §§ 68 (2) ASchG)68 (2) ASchG)

Aufgabengestaltung
– an Tätigkeit angepasst
– an Benutzer

(Erfahrungsstand) angepasst
– Angabe über Programmabläufe

Behinderung der Informationsaufnahme
– Verarbeitung der Info (angepasst)
– Format und Tempo der Info (angepasst) 
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Freier Warenverkehr

z.B.: Maschinen-
Sicherheitsverordnung

obligatorische 
Produktanforderungen

Arbeitnehmerschutz

z.B.:ArbeitnehmerInnen-
Schutzgesetz

Mindestanforderungen 
an Arbeitsbedingungen
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� Arbeitsmittel sind: 

Arbeitsmittel Arbeitsmittel –– DefinitionDefinition

§§ 2 (5), 33 (1) ASchG

� Die Benutzung umfasst alle ein Arbeitsmittel betreffende Tätigkeiten 
wie:

• Maschinen,
• Apparate,
• Werkzeuge,
• Geräte und
• Anlagen,
die zur Benutzung durch
Arbeitnehmer 

vorgesehen
sind.

• In- und Außerbetriebnahme,
• Gebrauch,
• Transport,
• Instandsetzung,

• Umbau,
• Instandhaltung,
• Wartung und
• Reinigung

3 Arbeitsmittelverordnung
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Gekennzeichnete Arbeitsmittel

Arbeitgeber kann darauf
vertrauen, dass Arbeitsmittel
sicher ist - solange keine
anderen Erkenntnisse
vorhanden sind

• „andere Erkenntnisse“

Unfall oder Beinaheunfall, Information von Hersteller,
SFK, Arbeitnehmer, Prüfern, UVD, Behörden

• Evaluierung überprüfen
erforderliche Maßnahmen setzen - dokumentieren
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' Einsatzbedingungen des Arbeitsmittels
• absehbare Störungen
• Gefährdungen durch Arbeitsmittel in der Arbeitsumgebung

• besondere Daten für sicheren Betrieb

�������������
' Inbetriebnahme, Verwendung, Störungen
• Rüsten, Schutzeinrichtungen bei unterschiedlichen

Verwendungszwecken
• Schutzmaßnahmen

• berufliche Erfahrung und Kenntnisse der Arbeitnehmer

• besondere Unterweisung für Instandsetzung, Umbau,
Instandhaltung, Wartung

• Betriebsanleitungen,innerbetr. Betriebsanweisungen beachten
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' Maßnahmen bei
auftretenden „Störungen“

• Betriebliches Handeln im
Arbeitsschutz als
Pflichterfüllung

.��$�

' Maßnahmen werden
systematisch geplant
und umgesetzt

• Ergebnisse werden
überprüft und bewertet

• Korrekturmaßnahmen
bzw. neue Ziele werden
dann festgelegt
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' Arbeitsmittel ausschalten, außer wenn gefahrlos

• an laufenden Arbeitsmitteln:

– aus technischen Gründen

– Bedienungsanleitung des Hersteller einhalten

– wenn in BA nichts enthalten � Regelung in AM-VO

• Schutzmaßnahmen ergreifen und überwachen

• fachkundige Arbeitnehmer

• besondere Unterweisung

Einstell-, Wartungs- und Reinigungsarbeiten, 
Störungsbeseitigung
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•nur in gesicherten Einrichtungen

insbesondere Arbeitskörbe

• Austellungsort gegen anfahren

schützen

• Standsicherheit
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+

Aus AUVA M39
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' Innerbetriebliche Betriebsanweisung; Sicherheits- und
Verkehrsregeln für:

– Aufnehmen und Transport von Lasten
– Be- und Entladung
– Transport von Personen
– Inbetriebnahme durch Unbefugte
– Fahrbetrieb
– In- und Außerbetriebnahme

• Fahrerlaubnis
• Betriebskontrolle
• ev. Brandbekämpfungseinrichtung

' Innerbetrieblichen Verkehr sicher abwickeln
• Umkippen, Überrollen, Anstoßen, Zusammenstoß

verhindern
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Für die Erstellung der Betriebsanweisungen
können neben den Betriebsanleitungen der Hersteller

einschlägige Normen, Merkblätter der AUVA und andere
Unterlagen herangezogen werden, die durch

betriebsspezifische Anweisungen zu ergänzen sind.

• Krane
• Selbstfahrende Arbeitsmittel
• Geräte für autogenes Schweißen,

Schneiden und verwandte Verfahren
• Bolzensetzgeräte
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' Allgemeines

als Standplatz bei wenig Material und Werkzeug

• Festverlegte Leitern

> 5 m Rückensicherung, nach 10 m Plattform

• Anlegeleitern

bis max. 8 m;
Schrägstellung mind. 3:1   max. 4:1

• Stehleitern

• Mechanische Leitern

• Strickleitern
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• Schutz gegen Überrollen oder Kippen (wenn aufgrund der
Bauart überhaupt möglich)

• unter tatsächlichen Einsatzbedingungen

• Einrichtungen zur Brandbekämpfung
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Wichtige PrWichtige Pr üüfpflichtenfpflichten
� Elektrische Anlage

- Bauarbeiten                                                    1 Jahr
- Versicherungen, Banken, Handelsbetriebe         10 Jahre
- ansonsten                                                      5 Jahre

� Arbeitsmittel
� Aufzüge
� Arbeitsstättenverordnung

- Alarmeinrichtungen
- Klima- oder Lüftungsanlagen

- Brandmeldeanlagen

- Jedes 2. Jahr (binnen 27 Monaten) Löschgeräte und stat. Löschanlagen
- Monatlich Funktionskontrolle von Sicherheitsbeleuchtungsanlagen

� Kälteanlagen
� Allgemeinen Arbeitnehmerschutzverordnung
� Flüssiggasanlagen
� Druckgeräte
� VEXAT



21.11.2008 Hutterer

PrPrüüfpflichten der Arbeitsstfpflichten der Arbeitsst äättenverordnung:ttenverordnung:

Sicherheitsbeleuchtungsanlagen

� Prüfung auf ordnungsgemäßen Zustand

� Funktion der Leuchten (soweit nicht selbstprüfende Anlagen)

• jährlich (max. 15 Monate)
• nach größerer Instandsetzung und Änderung
• durch geeignete, fachkundige und hiezu berechtigte Personen (*) nach den 

Regeln der Technik
• Aufzeichnungen führen, min. drei Jahre aufbewahren

2 Arbeitsstättenverordnung § 13 AStV

• monatlich durch Augenschein
• durch geeignete und unterwiesenen Personen
• Aufzeichnungen führen, min. sechs Monate aufbewahren

(*) z.B. befugte Gewerbetreibende, akkreditierte Überwachungsstellen, 
Ziviltechniker/innen, technische Büros, qualifizierte Betriebsangehörige

! Genehmigungs-
Bescheid beachten !
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PrPrüüfpflichten der Arbeitsstfpflichten der Arbeitsst äättenverordnung:ttenverordnung:

Einrichtungen für den Brandschutz

� Brandmeldeanlagen
Prüfung auf ordnungsgemäßen Zustand:
• jährlich (max. 15 Monate)
• nach größerer Instandsetzung und Änderung
• Aufzeichnungen führen, min. drei Jahre aufbewahren

§ 13 AStV

� Löschgeräte und stationäre Löschanlagen 
Prüfung auf ordnungsgemäßen Zustand:
• Min. jedes zweite Kalenderjahr (max. 27 Monate)
• Aufzeichnungen führen, min. drei Jahre aufbewahren oder Plakette 

mit Prüfdatum und Prüfergebnis auf Löschgerät

(*) z.B. befugte Gewerbetreibende, akkreditierte Überwachungsstellen, 
Ziviltechniker/innen, technische Büros, qualifizierte Betriebsangehörige

� Prüfungen durch geeignete, fachkundige und hiezu berechtigte 
Personen (*) nach den Regeln der Technik

! Genehmigungs-
Bescheid beachten !

2 Arbeitsstättenverordnung
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PrPrüüfpflichten der Arbeitsstfpflichten der Arbeitsst äättenverordnung:ttenverordnung:

Sonstiges

� Alarmeinrichtungen, Klima- und Lüftungsanlagen
Prüfung auf ordnungsgemäßen Zustand:
• jährlich (max. 15 Monate)
• nach größerer Instandsetzung und Änderung
• Aufzeichnungen führen, min. drei Jahre aufbewahren

§ 13 AStV

(*) z.B. befugte Gewerbetreibende, akkreditierte Überwachungsstellen, 
Ziviltechniker/innen, technische Büros, qualifizierte Betriebsangehörige

� Prüfungen durch geeignete, fachkundige und hiezu berechtigte 
Personen (*) nach den Regeln der Technik

� Klima- und Lüftungsanlagen zusätzlich:
• regelmäßig kontrollieren und bei Bedarf reinigen
• Befeuchtungsanlagen sind in hygienisch einwandfreiem Zustand zu 

erhalten.

2 Arbeitsstättenverordnung
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